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Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Verki(indet am:
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© Urkundsheamtin
der Geschifisstelie

Hessischer Verwaltungsgerichtshof
Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Verwaltungsstreitverfahren

Klager

bevollméchtigt: Rechisanwilte Prof. Dr. Bernd Bender und Kollegen,
Weiherhofstralle 2, 79104 Freiburg,

gegen

die Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Luftfahrt-Bundesamt - Verwaltungsstelle Flugsicherung -,
Am DFS Campus 10, 63225 Langen,

Beklagte,

beigeladen: die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide,
vertreten durch den Vorstand,
60547 Frankfurt am Main,

bevoliméachtigt: Rechtsanwilte Freshfields Bruckhaus Deringer,
Taunusanlage 11, 60329 Frankfurt am Main,

wegen Festsiellung der Rechtswidrigkeit von An- und Abflugrouten zum und vom
Flughafen Frankfurt am Main - Taunusrouten -
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Andreas T. Lieven
Kläger


hat der Hessische Verwaitungsgerichtshof - 2. Senat - durch

Vorsitzenden Richter am Hess. VGH Habbe,
Richter am Hess. VGH Hassenpflug,
Richter am Hess. VGH Dr. Zysk,

Richier am Hess. VGH Pabst,

Richterin am Hess. VGH Dr. Rudolph,
ehrenamtlichen Richter Holler,
ehrenamtlichen Richter Homn

aufgrund der mandlichen Verhandlung am 7. Februar 2003, verkiindet am
11. Februar 2003, fiir Recht erkannt: : L

§ 3 Abs. 2 Nm. 1 und 3 der 13. Anderungsverordnung vom 13. Marz 2001 zu
der 177. Durchfihrungsverordnung Luftverkehrs-Ofdnung vom 28. Februar
1897 in der Fassung des § 4 Abs. 2Nim. 1und 3der

- 212. Durchfihrungsverordnung Luftverkehrs-Ordnung vom 13. November
2002 verletzt, soweit er die Flugverfahren ARP 9G, 2F und 34, WRB 1G, 2F
und 3J, sowie SUGIT 2G, 2F und 2J festsett, die Klager mit der MaBgabe in
ihren Rechten, dass sie die Nutzung dieser Verfahren nach Ablauf von drei
Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils nicht zu dulden haben.

im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Verfahrens haben die Klager - jeweils einschlieRlich der
aufiergerichtlichen Kosten der Beigeladenen - je 1/20 sowie die Beklagte und _
die Beigeladene je 2/5 zu tragen. Im Ubrigen sind die aulRergerichtlichen
Kosten der Beigeladenen nicht erstattungsfihig. .

Das Urteit ist wegen der auBergerichtlichen Kosten-der Beteiligten vorlaufig
vollstreckbar. Der jeweilige Volistreckungsschuldner kann die Vollstreckung
durch Sicherheitsleistung in Hdhe des jeweiligen Vollstreckungsbetrages ab-
wenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsglaubiger zuvor Sicherheit in
gleicher Héhe leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Igtbestand

- Die Kiager wenden sich gegen die Festlegung von Abflugrouten im Nordwesten des
Flughafens Frankfurt am Main.

Sie sind Eigenti]mer von Grundsticken, die in Kelkheim-Eppenhain (Klager zu 1.),
Glashatten (Kermgemeinde und Ortsteil SchloRbom - Klsiger zu 2. und zu 4. -) sowie in
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Schmitten-Oberreifenberg (Klagerin zu 3.} liegen. Die Grundstlicke sind mit Wohnh&u-

sern bebaut.

Die von den Kligern angegriffenen Flugrouten sind durch die 13. Anderungsverordnung
- AndVvVO - vom 13. Mérz 2001 zu der 177. Durchfiihrungsverordnung zur Luftverkehrs-
ordnung vom 28. Februar 1997 - DVO-LuftvQ - (Festlegung von Flugverfahren fir An-
und Abfliige nach Instrumentenflugregein zum und vom Fiughafen Frankfurt am Main)
ausgewiesen worden. Die Verordnung ist von dem Direktor des Luftfahrt-Bundesamtes
- Verwaltungsstelle Flugsicherung Offenbach - (LBA) erlassen worden. In § 1 Abs. 3
und 4 der Verordnung werden signifikante Punkte - u. a. die Wegpunkte ETARU und
TABUM - nach Koordinaten im geodatischen Bezugssystem WGS 84 definiert. In § 2
Abs. 1 Nr. 1.2 sind die Anflugverfahren fir die Betriebsrichtung 07 (Landebetrieb bei
dstlichen Winden) sowie in § 3 Abs. 2 Nm. 1 und 3 die Flugrouten fur den Abflug von
den Startbahnen 25 R und 25 L (Westbetrieb) sowie der Startbahn 18 beschrieben,

Die erste - nicht streitgegenstdndliche - Phase der Abflugverfahren bei Betriebsrichtung
25 ist in der heutigen Fassung bereits durch die 11. AndVQ vom 26. Juli 2000 festge-
setzt und durch die jetzt angefochtenen Verordnungen nicht abgeédndert worden. Diese
Startphase stellt sich als ein Abflugverfahren dar, das einen festen mit variablen Ab-
drehpunkten kombiniert. Das bedeutet, dass Flugzeuge mit ausreichender Steigrate (im
Wesentlichen Flugzeuge der Wirbelschleppenkategorien "Medium” und "Light”}, die an
dem Punkt R (Radial) 260 FFM eine Hohe von 3.500 ft NN erreicht haben, dort nach
Norden abdrehen und einen Kurs in Richtung des Navigationspunktes TAYU (bei Hins-
tetten) aufnehmen miissen, der zunachst in etwa Uber der Autobahn A 3 verlauft (F-
Routen). Demgegeniber miissen Flugzeuge, die diese Héhe nicht rechtzeitig erreichen
(im Wesentlichen Flugzeuge der Wirbelschleppenkategorie "Heavy") den westlichen
Kurs beibehalten und diirfen erst bei Erreichen einer Héhe von 3.500 ft nach Norden
gefuhrt werden {G- und J-Routen). Dieses Verfahren fiihrt dazu, dass die Mehrzahl der

Flugbewegungen auf den F-Routen abgewickelt wird.

Durch die 13. AndVO zur 177. DVO-LuftvO vom 13. Mirz 2001 ist mit Wirkung zum
19. April 2001 die zweite Phase der Abflugverfahren dahingehend geandert worden,
dass nach dem Abdrehen nach Norden die Flugzeuge nicht mehr zu dem Navigations-
punkt TAU gefihrt werden, sondern bei Erreichen einer Hohe von 4,400 ft nach Nord-

osten abdrehen missen, um zu dem neu eingefihrten signifikanten Punki TABUM
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{nordwestlich von Schmitten) zu gelangen. Diese Flugverfahren sind ochne sachliche
Anderung, aber mit anderen Bezeichnungen in die 212. DVO-LUftvO vom

13. November 2002, in Kraft getreten am 28. November 2002, aufgenommen worden.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende, auf kurzem Weg via TABUM fihrende Flug-

verfahren:
ARP 9G, 2F und 34, WRB 16, 2F und 3J, sowie SUGIT 2G, 2F und 2J

Daneben legt § 3 Abs. 2 Nm. 1 und 3 der 13. AndVO (in der Fassung der 212. DVO-
LuftvVQ) Abflugverfahren zu dem Navigationspunkt TABUM fest, die entweder von den
Startbahnen 25 oder von der Startbahn 18 zun&chst in std- bis siidwestlicher Richtung
fihren und danach in einer grof3en Rechtskurve Ober die Stidte Mainz und Wiesbaden
den Kurs in Richtung TABUM aufnehmen (ARP 4N, 5T und 4S5, WRB 4N, 5T und 48
sowie SUGIT 3N, 5T und 25).

Am 1. Juni 2001 haben die Klager bei dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof Klage
erhoben. Sie tragen vor, sie seien seit der Einfiihrung der neuen Flugrouten einem un-
zumutbaren Flugldrm ausgesetzt. Es liege ein Eingriff in ihre Grundrechte aus Art. 2
Abs. 2 und 14 Abs. 1 GG vor. Denn nach den neueren Erkenntnissen (iber die Auswir-
kungen des Fluglarms auf die menschliche Gesundheit miissten sie mit Schiafstérun-
gen rechnen. lhre Grundstlcke l&gen in Wohngebieten, die nicht durch Larm vorbelas-
tet seien. Die Ausweisung der neuen Routen durch die 13. AndVO beruhe auf Verfah-
rensfehlern. Vor der Ausweisung seien weder die Gemeinden noch die betroffenen
Blrger angehort worden. Die Betriebsanlagen des Flughafens Frankfurt am Main seien
ohne Genehmigung oder auf Grund rechtswidriger Genehmigungen immer mehr er-
 weitert worden. Auch die Zahi der Flugbewegungen habe sich hinsichtlich des Passa-
gier- und Frachtaufkommens erheblich erhoht. Die Zahl der Nachtfliige habe sich seit
1985 verfiinffacht. Die neuen Flugrouten seien unter VerstoR gegen das Abwagungs-
gebot festgesetzt worden. Das LBA habe den Sachverhalt nicht hinreichend aufgeklért.
Die topografischen Verhaltnisse seien ebenso wenig beriicksichtigt worden wie das
Fehlen jeglicher Larmvorbelastung. Durch die neuen Abflugrouten werde die Kapazitat
des Flughafens Frankfurt am Main noch einmal um ca. 30 % erhéht. Damit werde die
bei der letzten Planfeststellung im Jahr 1971 kalkulierte Kapazitadt um ca. 50 % iber-
schritten, ohne dass das erforderliche Genehmigungsverfahren oder eine Umweltver-

traglichkeitsprifung durchgefihrt worden seien. Das Hochtaunusgebiet verliere infolge
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der Verlarmung seine Funktion als Naherholungsgebiet des Ballungsraumes Rhein-
Main. Das LBA habe auch nicht beachtet, dass in den betroffenen Bereichen zahlreiche
Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen seien. Durch diese pla-
nerischen MaRnahmen seien ihre Grundstiicke aufgewertet worden; jetzt trete infolge
der Verlarmung eine Wertminderung ein. lhnen stehe unter dem Aspekt des Bestands-
schutzes ein Anspruch auf Unterlassung des Fluglarms zu. ihr Vertrauen auf den Fort-
bestand der ruhigen Wohnlage sei schutzwiirdig, zumal sie nicht mit einer Belastung
durch Fluglarm hatten rechnen miissen. Durch die neuen Routen werde die Sicherheit
des Luftverkehrs und die Pinktlichkeit der Starts und Landungen beeintréachtigt. Die
Fluggesellschaften mussten wirtschaftliche Schaden in Kauf nehmen, obwohl die neuen

Routen die Wirtschaftlichkeit erhéshen sollten.

Die angefochtenen Verordnungen, tragen die Klager weiter vor, seien auch deshalb
fehlerhaft, weil sie von einer anderen Routenfihrung ausgingen, als sie tatsachlich
praktiziert wiirden. Denn die Flugzeugfiihrer nutzten auf Grund individueller Flugver-
kehrsfreigaben in grofdem Umfang die éstlich der Hauptroute verlaufenden Linien, die
direkt zu dem Punkt TABUM fithrten. Das System NIROS'(Noise Impact Reduction and
Optimisation System) sei nicht geeignet, die Lammschutzbelange hinreichend genau zu
ermitteln; auBerdem seien die Eingabedaten nicht nachvollziehbar. Schiiellich habe es
die Beklagte unterlassen, mehrere sich aufdrangende Alternativen zu prifen. Es sei
namiich durchaus méglich, auf den Anflugpunkt ETARU zu verzichten, so dass die fri-
here Streckenflhrung - ggf. mit Varianten - wieder eingefithrt werden kénne. Dartiber
hinaus bestlinden aber auch schonendere Alternativen, bei denen grundsatziich der
Anflugpunkt ETARU beibehalten werden kénne.

Die Klager beantragen,

1. festzustellen, dass § 4 Abs. 2 Nrn. 1 und 3 der 212, DVO zur LuftvO vom
13. November 2002 (NfL | - 367/02) insoweit rechtswidrig ist und sie in ih-
ren Rechten verletzt, als er die Abflugverfahren

ARP9G WRB1G SUGIT2G ARP 2F/3) WRB 2F/3J SUGIT 2F/2J,
ARP 4N WRB 4N SUGIT3N ARP4S WRB 4S und SUGIT 28

festlegt,

2. festzustellen, dass § 3 Abs. 2 Nrn. 1 und 3 der 177. DVO zur LuftvO vom
13. Marz 2001 (Nfi. | - 129/01) in der Fassung der 18. Anderungsverord-
nung vom 22. Marz 2002 (NfL - | 152/02) insoweit rechtswidrig ist und sie
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in ihren Rechten verletzt, als er die Abflugverfahren

ARP 8G WRBSG SUGIT1G ARP 1F2J WRB 1F/2J SUGIT 1F/1J,
ARP 3N WRB3F SUGIT2N ARP 3S WRB 38 und SUGIT 18

festlegt.

Die Beklagte und die Beigeladene beantragen,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte erwidert, bereits 1993 habe die Europiische Verkehrsministerkonferenz
(ECAC) eine Neuordnung des europdischen Flugstreckennetzes beschlossen, um die
Kapazitat zu erhéhen und den europaischen Luftverkehr zu harmonisieren. Die Umset-
zung in der Bundesrepublik Deutschland miisse die Vorgaben der Europaischen Flugsi-
cherungsagentur Eurocontrol beachten. Im Bereich des Flughafens Frankfurt am Main
sef eine zweite Flugstrecke fur die Nord-Sud-Richtung eingerichtet worden. Die Ein- und
Ausflugpunkte beider Strecken hatten unter Beachtung militarisch genutzter Raume
entzerrt werden missen. Der Punkt TABUM sei nach einer Prifung verschiedener Al-
ternativen durch die DFS mit Hitfe des Simulationssystems NIROS gewahit worden.
Hierbei seien die mdglichen Routenfiihrungen im Bereich der lammkritischen flacheren
Anfangsstrecken in Bezug auf die betroffene Besiedlung untersucht worden. Eine nach
Westen verschobene Routenflhrung habe ungiinstigere Werte als die ausgewihite
Route ergeben, weil dann noch mehr Flugzeuge in Richtung der Randbereiche der
Stadt Wiesbaden geflhrt worden wiren. Bézﬂglich der Larmbelastung sei zu berlick-
sichtigen, dass die Flugzeuge am ersten Abdrehpunkt Richtung TAU 3.500 ft und am
zweiten Abdrehpunkt Richtung TABUM 4,400 ft erreicht haben miissten. Nach den vor-
gelegten Flugspuraufzeichnungen fliege nahezu kein Luftfahrzeug im Bereich der kia-
gerischen Anwesen unter 5.000 ft. Der groRte Teil bewege sich zwischen 5.000 und
7.000 ft NN; das entspreche einer tatsachlichen Flughthe von ca. 1.300 bis 1.600 m
{iber Grund. Bei den Anfiligen von ETARU witrden nach gréfiere Flughéhen eingehal-
ten. Die Flugrouten zu dem Wegpunkt TABUM wirden an Tagen mit reinem Westbe-
trieb (25-Betrieb) von ca. 160 Flugzeugen taglich genutzt. Eine Anhérung von Gemein-
den und Betroffenen sei weder rechtlich geboten noch sinnvoll durchzufihren. Die Be-

teiligung der Kommunen sei Uber die Fluglarmkommission gewahrieistet.

Die Betgeladene tragt vor, die Klage sei mangels Klagebefugnis der Klager unzuléssig.

Dariber hinaus sei sie auch unbegrindet. Nach der Rechtsprechung des Bundesver-

2 A 1369/01 - Ko



-7-

waltungsgerichts komme es hier nicht auf die Zumutbarkeit von Fluglarm, sondern allein
auf die Frage an, ob der infolge der Planfeststellung hinzunehmende Fluglarm nach den
Malistaben des Abwagungsgebots fehlerfrer verteilt worden sel. Insoweit stehe dem
L.BA als Verordnungsgeber ein weiter Gestaltungsspielraum offen. Hier habe die Be-
hérde den Sachverhalt zutreffend ermittelt und mit Hilfe des Simulationsprogramms NI-
ROS mdogliche Streckenflhrungen in Relation zur Bevélkerungsdichte bewertet; sie ha-
be die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich des Lammschutzes beriicksichtigt. Darliber
hinaus hétten die Klager nicht dargelegt, einer unzumutbaren Larmbeiastung ausge-
setzt zu sein. Das LBA sei entgegen der Auffassung der Klager nicht befugt, im Rah-
men von Flugverfahren Betriebsbeschrankungen - z. B. fiir die Nachizeit - festzusetzen.

Die Festlegung der Flugrouten stehe in keinem Zusammenhang mit Kapazitatsfragen.

Wegen des Sachverhalts und Vorbringens der Beteiligten im Einzelnen wird auf deren
Schriftsatze nebst Anlagen sowie auf die Verwaltungsvorgange des LBA und der DFS
{2 Ordner) Bezug genommen; diese sind beigezogen und zum Gegenstand der miindli-

chen Verhandlung gemacht worden.

Entscheidungsgriinde

Die Klage hat teilweise Erfolg.
Sie ist insgesamt zulassig.

Die sachliche und odrtliche Zustandigkeit des Hessischen Verwaltungsgerichishofs folgt
aus §§ 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und 52 Nr. 1 VwGO. Die An- und Abflugverfahren betref-
fen den Betrieb des Flughafens; sie stehen in einem engen raumiichen und betriebli-
chen Zusammenhang mit dem Flughafen selbst (vgl. BVerwG, Urteil vom 28. Juni 2000,
NJW 2000, 3584). -

Statthafte Klageart ist die Feststellungskiage nach § 43 VwGO. § 47 VwWGO, der auf

Bundesrechtsverordnungen nicht anwendbar ist, entfaltet keine Sperrwirkung. Der Be-
griff des Rechtsverhaltnisses im Sinne des § 43 Abs. 1 VWGQ ist verfassiingskonform
(Art. 19 Abs. 4 GG) weit auszulegen. Die Klager kdnnen sich darauf berufen, durch die
Norm selbst, d. h. ohne weitere hoheitliche Umsetzungsakte, in ihren Rechten verietzt

zu sein. Das Rechtsverhélinis wird nicht allein durch Norm und Normadressat. sondermn
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durch die Rechtsbehauptung konkretisiert, durch die Norm selbst in subjektiven Rech-

ten verletzt zu sein.

Die Klagebefugnis, die entsprechend § 42 Abs. 2 VwGO auch bei der Feststellungs-
klage nach § 43 VwGO vorliegen muss (BVerwG, Urteil vorn 28. Juni 2000, a. a. O., 8.
3585), ist hier gegeben. Sie folgt aus dem subjektiven Recht der Klager auf gerechte
Abwagung ihrer Larmschutzbelange, die ihrerseits verfassungsrechtlich geschiitzt sind
(Art. 2 Abs. 2 und 14 Abs. 1 GG). Die Klager kénnen aufgrund der gutachterlich ermit-
telten Larmbelastungen insgesamt geltend machen, einer abwagungserheblichen Be-

eintrachtigung durch Fluglérm ausgesetzt zu sein.

Die Klage ist iberwiegend, namlich hinsichtlich der im Tenor bezeichneten Flugverfah-

ren, begriindet.

Der Senat fasst das Begehren der Klager dahingehend auf, dass die durch die

13. AndVO zur 177. DVO-LuftVO neu festgesetzten Flugverfahren in der Gestalt Ge-
genstand des Feststellungsantrags sind, die sie durch die 212, DVO-LuftvVO erhalten
haben. Denn durch die 212. DVO-LuftVO sind keine gegeniber der 13. AndVO zusétz-
lichen Flugverfahren eingefithrt, sondern die bis dahin giltigen Flugrouten ohne inhattli-

che Veranderung, aber unter einer neuen Bezeichnung festgesetzt worden,

Die Rechtsverordnungen sind insoweit rechtswidrig und verletzen die Klager in ihren
Rechten, als sie sich auf die Abflugverfahren beziehen, die auf kurzem Weg zu dem
Punkt TABUM fihren (F-, G- und J-Routen). Dagegen sind die Verordnungen nicht zu
beanstanden, soweit sie die Flugrouten auf langem Weg zu dem Punkt TABUM (N- und
S-Routen) festsetzen. Die T-Routen sind nicht Gegenstand des klagerischen Antrags.

Die streitigen Rechtsverordnungen sind allerdings formell rechtmiBig. Rechtsgrund-
lage der angefochtenen Rechtsverordnungen ist § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LuftVG, der
das Bundesministerium fir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen dazu erméchtigt, die
Flugverfahren durch Rechtsverordnung festzusetzen. Diese Befugnis wiederum hat das
Bundesministerium fiir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen aufgrund der gesetzlichen
Erméachtigung in § 32 Abs. 3 Satz 3 LuftvVG durch § 27a Abs. 2 Satz 1 LuftvVO auf das
LBA delegiert. Diese Rechtsgrundlagen sind in den streitigen Rechisverordnungen ge-
nannt. Inhalt, Zweck und AusmaR der Regelung sind durch § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
LuftVG hinreichend konkret vorgegeben, so dass die Verordnungen den Anforderungen
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des Art. 80 Abs. 1 GG genigen {vgl. VGH Baden-Wirttemberg, Urteil vom 22. Marz
2002 - 8 S 1271/01 - <teilweise verdffentlicht in ZUR 2002, 415>, S. 17 f.: OVG Nord-
rhein-Westfalen, Urteil vom 4. Marz 2002 - 20 D 120/97.AK - <teilweise veréffentlicht in
NZV 2002, 478>, S. 13 f.).

Die streitgegenstandliichen Rechtsverordnungen sind hinreichend bestimmt. Allerdings
ist der Inhalt dieser Verordnungen insgesamt fGr jemanden, der nicht mit Fragen der
Flugsicherung vertraut ist, nur schwer zu verstehen. Das allein fithrt jedoch nicht dazu,
dass die Verordnungen als nicht hinreichend bestimmt oder nicht hinreichend klar an-
zusehen sind. Eine eindeutige Festlegung der Flugrouten ist einerseits aus Griinden der
Sicherheit des Flugverkehrs zwingend geboten, andererseits aber ohne Riickgriff auf
spezifische vermessungs- und ﬂugsicherungstechniséhe Fakten und Begriffe nicht
mdéglich. Die Verordnungen lber die Ausweisung von Flugrouten richten sich an die
Flugverkehrskontrolldienste und die einzelnen Luftfahrzeugfuhrer, also an Personen-
gruppen, die mit diesen Begriffen und Zusammenhangen bestens vertraut sind. AuRer-
dem nehmen die Verordnungen Bezug auf das Luftfahrthandbuch, in dem die Flugver-
fahren in Kartenform dargestellt sind. Aber auch Dritte kénnen - wenn auch mit gewis-
ser Muhe - die Flugrouten anhand des verwendeten Koordinatensystems raumlich zu-
ordnen. Insoweit unterscheiden sich die Durchfiihrungsverordnungen nach § 27a Luft-
VO nicht von anderen technischen Regelwerken, wie z. B. den zahlreichen Ausfiih-
rungsverordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz, die auch nicht wegen fehlen-
der Bestimmtheit oder fehlender Rechtsklarheit als nichtig angesehen werden (vgl. VGH
Baden-Wirttemberg, Urteil vom 22. Marz 2002, a. a. O., S. 191.).

Die Klager rugen einen Anhﬁrungsmangel. Soweit sie sich darauf berufen, dass die be-
troffenen Gemeinden vor Erfass der streitigen Rechtsvefordnungen hatten angehdrt
werden missen, ist ihr Vorbringen rechtlich unerheblich. Denn seibst wenn ein solcher
Verfahrensfehler vorliegen wirde, kdnnte er der Klage nicht zum Erfolg verhelfen; inso-
weit kénnen die Klager durch die Rechtsverordnungen nicht in eigenen Rechten verietzt
sein, was Voraussetzung fur einen Erfolg der vorliegenden Feststellungsklage wiére.

Eine Anh&rung der einzelnen Klager war nicht geboten. Eine Anh&rung einzelner Be-
troffener bei dem Erlass einer Rechtsverordnung ist nicht in Art. 86 GG vorgesehen und
lasst sich auch nicht aus anderen Vorschriften oder Rechtsgrundsatzen ableiten. Ange-

sichts der typischen und - bei gleicher Lage zur Route - auch gleichméRigen Larmbe-
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troffenheit durch eine Flugroute ist es weder geboten noch sinnvoll durchfihrbar, alle
potentiell larmbetroffenen Blirger vor Erlass der Rechtsverordnung anzuhdren. Auf Be-
sonderheiten hinsichtlich der Situation der einzelnen Grundstiicke kommt es, wie noch
im Einzelnen darzulegen ist, hier nicht an. Die fiir die Abwagung mafigeblichen Para-
meter (wie z. B. Flugbewegungszahl, Fiughthe, Flugzeugmi'x und Besiedlungsstruktur}
lassen sich auch ohne Anhdrung aller Betroffenen hinreichend sicher und vollstandig
ermitteln (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 4. Marz 2002, a.a. O., S. 14 f.).

Materieller Malstab fur die Uberprifung der Flugrouten ist das Abwigungsgebot. Die
Geltung des Abwégungsgebots hangt weder von einer fachgesetzlichen Normierung
noch von einer bestimmten Handiungs- oder Verfahrensform ab. Es folgt vielmehr aus
dem Wesen einer rechtsstaatlichen Planung und gilt derhentsprechend allgemein. Es
begrenzt die planerische Gestaltungsfreiheit, die einerseits unerlasslich ist, um wider-
streitende private und éffentliche Belange auszugleichen, andererseits im Rechisstaat
nicht schrankenios gilt, sondern rechtlich gebunden und gerichtlich kontrollierbar sein
muss {BVerw@, Urteil vom 28. Juni 2000, a. a. 0., 8. 3585). Qie Belange, die bei der
Festlegung von An- und Abflugverfahren in die planerische Abwagung einzustellen sind,
lassen sich unmittelbar aus den gesetzlichen Bestimmungen ableiten. Auf der einen
Seite zu berticksichtigen ist das Interesse an einer sicheren, geordneten und flussigen
Abwicklung des |uftverkehrs (§ 27¢ Abs. 1 LuftVG). Auf der anderen Seite haben die
Luftfahrtbehdrden, also auch das LBA, und die fiir die Flugsicherung zusténdigen Stel-
len nach § 29b Abs. 2 LuftVG auf den Schutz der Bevilkerung vor unzumutbarem
Fluglarm hinzuwirken. Wahrend die Sicherheit des Luftverkehrs vordringlichstes Ziel der
Flugsicherung ist, besteht zwischen den Bezugpunkten Fliissigkeit des Luftverkehrs
einerseits und Larmschutz der Bevdlkerung andererseits ein Spannungsverhdltnis, in
dem die Ermachtigung, aber auch die Verpflichtung des [.BA, eine abwagende Ent- |
scheidung tber die Routenfiihrung zu treffen, besonderes Gewicht erlangt.

Das Abwagungsgebot gilt fiir die Ausweisung von Flugrouten zwar grundsatzlich, aber
nicht mit allen inhaltlichen Anforderungen, die in der Dogmatik des Fachplanungsrechts
entwickelt worden sind. Das folgt aus der besonderen sachlichen Eigenart der zur
Uberprifung stehenden Entscheidung. Eine erste Beschriankung ergibt sich daraus,
dass das LBA aus kompetenzrechtlichen Grinden darauf beschrénkt ist, den vorhan-
denen Fluglarm zu verteilen, ohne die eigentliche Stérquelle beseitigen oder einschran-

ken zu konnen. Aufgrund der Genehmigung oder Planfeststellung (oder ggf. der Fiktion
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des § 71 Abs. 2 LURVG) des betreffenden Flughafens besteht ais Vorgabe ein be-
stimmtes "Larmpotenzial", das - im Rahmen der ebenfalls vorgegebenen Lage der
Start- und Landebahnen - verteilt, aber nicht in seiner Gesamtheit veféndert werden
kann. Deshalb ist es rechtlich nicht ausgeschlossen, dass die Ausweisung einer Flug-
route den Anforderungen des Abwagungsgebots geniigt, obwohl die betraffene Bevél-
kerung einer unzumutbaren Larmbelastung ausgesetzt wird. Diese rechtliche Konse-
quenz unterliegt im Hinblick auf die Rechtsschutzméglichkeiten gegenlber der Plan-
feststellungsbehérde keinen durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken
(BVerwG, Urteil vom 28. Juni 2000, a. a. O., S. 3586).

Allerdings er6ffnet der planerische Gestaltungsspielraum dem LBA die Moglichkeit und
bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen auch die Verpflichtung, sich fur ein
larmminderndes Verfahren zu entscheiden, auch wenn darunter die Fliissigkeit der Ab-
wicklung des Flugverkehrs leidet und sich dieses Phanomen mittelbar auf die Kapazitat
eines Flughafens auswirkt. Die Beklagte tragt zwar zu Recht vor, dass die Flugsiche-
rung keinen Einfluss auf die aktuell zu bewattigende Flugmenge hat, langtristig aber
spielt das Argument der Flussigkeit der Verkehrsabwickiung bei der Festsetzung der
Koordinierungseckwerte (Slots}, die die abstrakte Kapazitat eines Flughafens bestim-
men, eine erhebliche Rolle (vgl. § 27a Abs. 2 LuftvVG). Insoweit bedarf die oben getrof-
fene Aussage, die Flugroutenbestimmung erfllle in Bezug auf den Fluglarm eine reine
Verteilungsfunktion, etner Erganzung. Unter engen Voraussetzungen, die hier nicht er-
Grtert werden missen, kann dber larmmindernde Ab- und vor allem Anflugverfahren
eine Reduzierung des LArms insgesamt erreicht werden, wenn auch mit Einbulen bei
der Flussigkeit der Verkehrsabwickiung und damit letztlich bei der Kapazitat des Flug-

hafens.

Eine zweite Abweichung von dem fachplanerischen Abwiagungsgebot besteht hei der
Festlegung von Flugrouten darin, dass keine "parzellenscharfe” Ermittiung und Bewer-
tung der Belange der Betroffenen gehoten, sondern eine generalisierende Betrachtung
ausreichend ist. Das Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 28, Juni 2000, a. a. O,

5. 3586) leitet diesen Aspekt aus dem Umstand her, dass Flugrouten im Gegensatz zu
Verkehrswegen am Boden nur eine "ldeallinie” beschreiben wiirden, denen ein "Flug-
erwartungsgebiet” zuzuardnen sei. Demgegeniiber ist die Flugsicherung aufgrund der
neueren Entwicklung der Navigationstechnik in der Lage, die Fluglinien, wenn es er-

wiinscht ist, auf einen relativ engen Raum zu bindeln, wie insbesondere die Flugspur-
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aufzeichnungen von Flugrouten belegen, die von dem Flughafen Frankfurt am Main in

sudlicher Richtung fahren (Minimal Noise Routes).

Die generalisierende Betrachtung rechtfertigt sich aber auch aus der Dimension des
durch die Flugroutenbestimmung betroffenen Raumes. Der Uberflug eines Strahlfiug-
zeugs wird auch bei relativ grofder Entfernung als stérendes Schallereignis empfunden.
Wegen der grofien Streuwirkung des Fluglarms und dem Fehien natiirlicher Schallhin-
dernisse werden zwar einerseits Lebensraume von erheblicher Ausdehnung betroffen,
andererseits trifft die Belastung die Wohnbevdlkerung, die sich in annahernd gleicher
l.age zur Flugroute befindet, auch in annahernd gleicher und typischer Weise. Ferner
kommt es, wie oben dargelegt, fiur die Uberpriifung der Flugroutenbestimmung grund-
satzlich nicht auf die absolute Belastung (gemessen in bestimmien Mittelungs- oder
Maximalpegeln), sondern die relative Belastung im Verhaltnis zu anderen Gebieten und
anderen Routenflhrungen an. Aus diesen Erwagungen heraus ist es gerechtfertigt,
wenn sich der Verordnungsgeber auf eine generalisierende Betrachtung beschrankt.
Das giit um so mehr, als die Rahmenbedingungen fur die Lé‘lrmbelastung, z. B. die Zahl
der Flugbewegungen und die meteorologischen Verhaltnisse, einem stéindigen Wechsel

unterwarfen sind.

Der Einschrankung auf eine generalisierende Betrachtung entspricht ein relativ weiter

- normativer - Gestaltungsspielraum des Verordnungsgebers. Der erkennende Senat
teilt die Auffassung des OVG Nordrhein-Westfalen {(Urteit vom 4, Mé&rz 2002, a. a. O.,
S. 23 ff.), dass es in dem planerischen Ermessen des Verordnungsgebers liegt, die
Grundentscheidungen Ober die Larmverteilungsprinzipien zu treffen, insbesondere die
Fragen zu beantWorten, ob Flugbewegungen eher gebiindelt oder gestreut werden sol-
len, ob die Larmbelastung nach Art eines grolrdumigen Lastenausgleichs aufgeteilt
oder weniger belastete Gebiete moglichst geschont werden sollen, und ob bei der Be-
wertung der Belange mehr Gewicht auf das Ausmaf der Betroffenheit oder mehr auf
die Zahl der betroffenen Bewohner gelegt werden soll. Es gehért zum Wesensgehalt
der planerischen Gestaltungsfreiheit, dass in diesem Geflecht der flir- und gegeneinan-
der streitenden Interesse keinem Belang von vornherein ein Ubergewicht oder Vorrang

gegenuber anderen Belangen einzuraumen ist.

Hier sehen die Klager einen Fehler im Abwagungsvorgang schon darin, dass die pla-
nerische Entscheidung dber die Festsetzung der Flugrouten nicht von dem dafir zu-
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standigen LBA - Verwaltungsstelle Flugsicherung -, sondern in Wirklichkeit von der DFS
getroffen worden sei. Dem vermag sich der Senat im Ergebnis nicht anzuschlieRen;
allerdings wiirde die 13. AndVO - firr sich betrachtet - unter diesem Aspekt der rechiii-
chen Uberprufung nicht Stand halten. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 28. Juni 2000 (a. a. O., S. 3586) ist die Festlegung der Flugrouten nicht schon
deshalb als willkurlich anzusehen, weil das LBA die Abwéagungsentscheidung "im We-

sentlichen” der DF S Uberlasse. Das gelte jedenfalls dann, wenn das LBA

» erstens fur die Entscheidung verantwortlich bleibe,
» zweitens fur die Einhaltung des Abwagungsgebots Sorge trage und

+ drittens die Nachprifbarkeit der Einhaltung der durch dieses Gebot vor-
gegebenen Malstabe sicherstelle.

Die erste Voraussetzung ist erfillt, weil das LBA durch die Unterschrift des zustandigen
Beamten die Verantwortung fir den Inhalt der Rechtsverordnung Ubernimmt. Ob das
LBA bei Erlass der 13. AndVO auch flr die Einhaltung des Abwagungsgebots Sorge
getragen hat, ist fir den Senat nicht feststellbar, weil jedenfalls die dritte der 0. g. Vor-
aussetzungen fehlt. Denn es l&sst sich weder aus den im Zusammenhang mit der

13. AndVO vorgelegten Unterlagen noch aus sonstigen Umstinden ableiten, dass das
LBA bei Erass der 13. AndVO Sorge fiir die Einhaltung der Mastiabe des Abwagungs-

gebots (im oben dargelegten Sinne) getragen hat.

Die im Zusammenhang mit dieser Rechtsverordnung bei dem LBA entstandenen Ver-
Waltungsvorgénge beschranken sich auf den Entwurf der Verordnung und den Entwurf
der Fassung der Verordnung fir die Verdffentlichung in dem Handbuch fir Luftfahrer.
Aus diesen Unterlagen |&sst sich nicht nachvollziehen, dass das LBA (iberhaupt eine
abwagende Entscheidung getroffen hat und welche Belange den Ausschlag fir diese
Entscheidung gegeben haben (vgl. VGH Baden-Wiirttemberg, Urteil vom 22. Marz
2002,a.a. 0., 8.25f).

Bestatigt wird diese Einschatzung dadurch, dass sich das LBA offensichtlich selbst als
ein Organ begreift bzw. begriffen hat, das die von der DFS erarbeiteten Rechtsvercrd-
nungen erldsst und verdffentlicht, wozu die DFS seit ihrer Privatisierung im Gegensatz
zum friheren Rechtszustand nicht mehr befugt ist {vgl. z. B. die Formulierung "... hat
die DFS ... nachvollziehbare Abwagungen vorgenommmen ..." auf S. 18 des Schriftsatzes
der Beklagten vom 25. Juli 2001 - Bl. 60 der Akten). Auch die DFS formuliert in ihrer
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Broschire "Vergleich der An- und Abflugverfahren Frankfurt vor/nach dem 19. April
2001" auf Seite 2 (Bl. 370 R der Akten):

"Abflige erfolgen auf sogenannten instrumentenabflugstrecken, die durch
die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH geplant werden. Die Kommission
zur Abwehr des Fluglarms (Fluglarmkommission) hat hierbei beratende
Funktion. Das Luftfahrtbundesamt {LBA) verdffentlicht die Verfahren per
Rechtsverordnung.”

Ahnlich fihrt die Beigeladene in ihrem "Flugiarmreport”, Ausgabe 2/2002, auf Seite 3
(BL. 1012 der Akten 2 A 1062/01) aus:

"Die fir die Planung von An- und Abflugrouten zusténdige DFS wird Ande-
rungswiinsche der Kommission letztlich nur dann dauerhaft umsetzen, wenn

Diese Auffassungen der Beklagten und der Beigeladenen finden eine Grundlage in dem
Organisationserlass des {damaligen) Bundesministeriums fir Verkehr vom

13. November 1992 (BI. 489 der Akten) in der Fassung der Anderung vom 7. Juli 1993

- Z 14/02.04.25/74 Vmz 93 - (Bl. 496 ff. der Akten). Darin wird bestimmt:

"Aus arbeitsékonomischen Grilnden und um den Sachverstand der die Flug-
sicherung ausfilhrenden Stelle einzubeziehen, ist eine Arbeitsteilung zwi-
schen LBA (Abteilung V) und der DFS vorzusehen, bei der die DFS den
fachlichen Inhalt der Rechtsverordnungen erstellt, wahrend das LBA (Abtei-
lung V) die Rechtsférmlichkeit itberprift, die Rechtsverordnungen erlasst und
im Bundesanzeiger und in den Nachrichten fur Luftfahrer bekannt macht. Flr
den fachlichen Inhalt der Rechtsverordnungen tragt allein die DFS die Ver-
antwortung."

Dieser Teil des Erlasses ist jedoch nicht mit § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 3 LuftVG
i.V.m. § 27a Abs. 2 Satz 1 LuftVO zu vereinbaren. Nach diesen Bestimmungen hat
eindeutig das LBA die Flugverfahren festzusetzen. Durch diese Zusténdigkeitsregelung
wird das LBA ermachtigt, aber auch verpflichtet, die mit der Festsetzung verbundene
Abwagung selbst vorzunehmen. Fiir eine Beschrankung des LBA auf die Prifung der
Rechtsformlichkeit der Verordnung, wie sie der Erdass vom 7. Juli 1993 vorsieht, bieten

die gesetzlichen Bestimmungen keinen Ansatz.

Der Senat verkennt nicht, dass es auch aus der Sicht des Gesetz- und Verordnungsge-
bers sinnvoll ist, die Sachkunde sowie die personelle und technische Ausstattung der
DF S bei der Planung und Festsetzung der Flugverfahren nutzbar zu machen (vgl. OVG
Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 4. Marz 2002, a. a. O,, S. 16 {.). Dieser Aspekt recht-
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fertigt jedoch keine Abweichung von der gesetzlichen Kompetenzordnung und ihm kann
auch im Rahmen der gesetzlichen Kompetenzordnung Rechnung getragen werden.
Oenn es ist rechtlich nicht zu beanstanden, wenn die Rechtsverordnungen iiber die
Ausweisung von Flugverfahren weitgehend - bis hin zur Unterschriftsresfe - von der DFS
vorbereitet werden. Lediglich die abschlielende verantwortliche Entscheidung (iber die
Festsetzung der Flugverfahren und die damit verbundene - nachvollziehbare - Ent-
scheidung Uber die Einhaltung der Anforderungen des Abwagungsgebots muss dem
LBA vorbehalten bleiben.

Welche Anforderungen sich hieraus an das Rechtssetzungsverfahren im Einzelnen er-
geben, hangt von dem jeweiligen Flugverfahren und insbesondere dem Maf} der Lérm-
betroffenheit der Bevdlkerung ab. Soweit sich Rechtsverordnungen tber die Auswei-
sung von Flugverfahren nicht auf rein flugsicherungstechnische Veranderungen be-
schranken, muss die Einhaltung der Anforderungen des Abwéagungsgebots aus einer
Begriindung oder einem Erlduterungsbericht oder aus den im Zusammenhang mit der
Planung einer Flugroute entstandenen Vorgdngen ersichtlich sein. In Ausnahmefillen
kann sich die abwagende Entscheidung aus sonstigen Umsténden, inshesondere auch

- worauf spater zurlickzukommen ist - aus der Routenfiihrung selbst ergeben.

Das hiemach erforderliche Eigengewicht der Entscheidung des LBA dient nicht nur
kompetenzrechtlichen Anforderungen, sondern erflillt auch zwei wesentliche materiell-
rechtliche Funktionen: Zum einen bietet die Zusténdigkeit des LBA fur die abschlie-
Rende Entscheidung iiber ein Flugverfahren die organisationsrechtliche Gewéhr, dass
den eige'ntlichen Belangen der Flugsicherung im Sinne des § 27¢ Abs. 1 LuftVG, insbe-
sondere dem Interesse an der flissigen Abwicklung des Luftverkehrs, die Larmschutz-
belange der betroffenen Wohnbevdlkerung mit dem gebotenen Nachdruck entgegen-
gehalten werden. Zum anderen kormmt den Stellungnahmen und Wanschen der Kom-
mission zum Schutz gegen Fluglarm bei dem Flughafen Frankfurt am Main nach der
Einschéatzung des Senats ein erhebliches Gewicht zu. Da die Wililensbitdung in der
Kommission auf dem Mehrheitsprinzip beruht, abliegt dem LBA die Aufgabe, den

Schutz der Minderheiten nach Mallgabe des Abwagungsgebots zu gewahrleisten.

Gemessen an diesen Malstiben ist fir den Senat nicht erkennbar und nachvaoliziehbar,
dass das LBA bei Erlass der 13. AndVQ zur 177. DVO-LUftvO hinsichtlich der auf kur-
zem Weg via TABUM fithrenden Abflugverfahren (F-, G- und J-Routen) eine eigene und
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die Einhaltung der Anforderungen des Abwagungsgebots garantierende Entscheidung
getroffen hat. Der darin liegende Abwigungsfehler kann der Klage aber nicht zum Er-
folg verhelfen, weil er durch den Erlass der 212. DVO-LuftvYO geheilt worden ist. Die
Klager hatten wahrend des gerichtlichen Verfahrens Gelegenheit und sie haben davon
auch ausfihrlich Gebrauch gemacht, ihre Einwendungen und Bedenken gegen die am
19. April 2001 in Kraft getretenen Flugverfahren vorzutragen. Die Beklagte hat in ihren
Schriftsatzen deutlich zum Ausdruck gebracht, dass und aus welchen Griinden sie die-
se Einwendungen nicht flir begrindet ansieht. Wenn also das LBA die streitigen Flug-
verfahren in Kenntnis der Einwendungen der Klager ohne inhaltliche Veranderung am
13. November 2002 durch Erlass der 212. DVO-LuftvO neu in Kraft gesetzt hat, kommt
darin nach der Uberzeugung des Senats hinreichend deutlich eine abwagende Ent-
scheidung des LBA mit dem Inhalt zum Ausdruck, dass es den von ihm schriftsatzlich
dargelegten Belangen den Vorrang vor den ebenfalls schriftsatzlich vorgetragenen
Larmschutzbelangen der Klager einrdumt. Auf die Stichhaltigkeit der einzelnen Argu-~
mente kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. Denn der Mangel im Abwéagungs-
vorgang, dass das LBA nicht nachvollziehbar eine gigene abwigende Entscheidung
getroffen hat, ist durch den Erlass der 212. DVO-LuftvQ in Verbindung mit dem prozes-
sualen Vorbringen der Beklagten ausgeraumt worden, Eine isolierte Beanstandung der
13. AndVO scheitert an dem fehlenden Rechtsschutzinteresse. Durch eine Feststellung
der Rechtswidrigkeit nur der 13. AndvO wiirde die Rechtsstellung der Klager nicht ver-
bessert, weil sie die sie belastenden Flugverfahren aufgrund der 212, DVO-LuftvO zu
dulden hatten.

Die streitigen Rechtsverordnungen (13. AndVO in der Gestalt der 212. DVO-LUftvQ)
sind aber insoweit abwadgungsfehlerhaft zustande gekommen und deshalb rechtswid-
rig, als sie die auf kurzem Weg via TABUM ftihrenden Flugverfahren (F-, G- und J-
Routen) betreffen. Hinsichtlich dieser Verfahren sind die Larmschutzbelange der Klager
und der anderen Betroffenen nicht in dem gebotenen Umfang ermittelt und in die plane-
rische Abwagung - insbesondere im Vergleich zu anderen Planungsalternativen - ein-
gestellt worden. Im Rahmen der abwagenden Entscheidung Uber die Festsetzung der
kurzen Abflugverfahren hatte das LBA mehr als geschehen die besonderen topogra-
phischen Bedingungen beriicksichtigen missen. Denn die |.armminderung, die sich

sonst mit zunehmender Flugh&he regelméalig einstellt, wird hier aufgrund des beachtli-
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chen Anstiegs des Gelandes neutralisiert oder zumindest wesentlich relativiert. Dazu ist

im Einzelnen auszufihren:

Cie Anwesen der Kiager sind infolge der Einflihrung der neuen Flugrouten einer abwa-
gungserheblichen Larmbelastung ausgesetzt. Nach den Gutachten des Dipi.-Physikers
Dr. Krdmer von dem TUV Siddeutschland fur die Stadt Kelkheim vom 5. Juni 2001 so-
wie des Dipl.-ing. Dr. Knauf} von der Geselischaft deBAKOM vom 14. Dezember 2001
fiir die Gemeinde Glashutten und vom 17. Dezember 2001 fur die Gemeinde Schmitten
sind die kiagerischen Anwesen Mittelungspegeln - als aquivalente Dauerschallpegel bei
einem Halbierungsquotienten 3 - Leq (3) - von aufgerundet 44 bis 49 dB (A} am Tag
und 36 bis 41 dB (A} in der Nacht ausgesetzt. Es kann dahingestellt bieiben, ob und
ggf. in welchem Umfang die fir Schmitten und Glashiitten ermittelten Werte im Hinblick
darauf nach oben zu korrigieren sind, dass die Messungen relativ kurz nach dem

11. September 2001 durchgeflhrt worden sind und deshalb ein méglicherweise nicht
ganz realistisches Bild widerspiegein. Denn selbst wenn hier Korrekturen in giner Gré-
fenardnung von maximal 2 dB (A) geboten waren, wiirden sich im vorliegenden
Rechtsstreit daraus keine rechtlichen Konsequenzen ergeben.

Diese Larmbelastung liegt deutlich unterhalb der sogq. fachplanerischen Erheblichkeits-
oder Zumutbarkeitsschwelle. Das ist die Grenze, ab der bei dem Neubau oder der we-
sentlichen Anderung von Verkehrsanlagen Larmschutzmafnahmen notwendig sind,
oder bei der der Schritt von der blolRen Belastigung hin zu einer schadlichen Umweit-
einwirkung im Sinne des § 3 BImSchG vollzogen wird. Das vorliegende Verfahren gibt
dem Senat keine Veranlassung, diese Grenzwerte fiir den Bereich des Fluglarms zu
deftnieren. Selbst wenn man hierfur einen relativ niedrigen Ansatzpunkt wahlen und

z. B. mit dem Rat der Sachversténdigen fur Umweltfragen (Umweitgutachten 2002 - BT-
Drucksache 14/8792) eine Erheblichkeitsschwelle von 55 dB (A) am Tag und 45 dB (A)
in der Nacht annehmen wiirde, 14gen die Belastungen der klagerischen Anwesen noch
deutlich unter diesen Werten. Es besteht fir den Senat Anlass hervorzuheben, dass mit
diesen Bemerkungen keine Aussage zu der fachplanerischen Zumutbarkeitsschwelie

fur Fluglarm getroffen wird.

Auch wenn die LArmbelastungen der Kl&ger nicht die fachplanerische Erheblichkeits-
schwelle erreichen, sind sie doch im Rahmen der planerischen Abwagung zu berick-

sichtigen. Dieser Grundsatz ist im Fachplanungs- und Bauplanungsrecht anerkannt (vai.
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z. B. BVerwG, Urteil vom 27. Oktober 1998, BVerwGE 107, 313 <322 f.>) und muss
auch fir die Planung von Flugverfahren gelten, obwohl diese, wie oben dargelegt, nicht
allen Regeln unterworfen sind, die die Dogmatik des Fachplanungsrechts erarbeitet hat.
Denn zum einen gehdrt es zu dem Kembereich oder Wesensgehalt des Abwagungsge-
bots, dass alle Belange, die nach Lage der Dinge von einigem Gewicht sind und fiir o-
der gegen eine gerechte Planung sprechen, auch tatsachlich mit dem ihnen objektiv
zukommenden Gewicht in die planerische Abwagung eingestellt werden. Zum anderen
soll das Abwéagungsgebot bei der Ausweisung von Flugverfahren willkiirliche Entschei-
dungen vermeiden. Die Wahl einer Flugroute, von der zwar keine erhebliche Larmbe-
lastung, aber gleichwohi eine nicht von vornherein zu vernachtassigende Stérung aus-
geht, wire aber durch sachliche Kriterien nicht zu rechtfertigen, wenn eine Planungsal-
ternative zur Verflgung steht, die derartige Beeintrachtigungen vermeidet oder insge-

samt schonender ist.

Die Emnschatzung der somit abwagungserheblichen Larmschutzbelange der Klager
setzt angesichts der spezifischen topographischen Verhéltnisse in dem hier betroffenen
Raum voraus, dass die H6henlage der betroffenen Orts- oder Stadtteile in zumindest
generalisierender Form in die Entscheidung tiber die Ausweisung von Flugrouten ein-
bezogen wird. Vorab klarzustellen ist allerdings, dass damit nicht alle topographischen
Besonderheiten gemeint sind, die sich schalltechnisch auswirken kénnen (wie z. B. das
genaue Gelanderelief oder das Vorliegen einer Tal-, Hang- oder Kessellage). Auch ge-
wohnliche Hohenunterschiede diirften im Rahmen der hier gebotenen generalisieren-
den Betrachtung zu vernachlassigen sein. Denn die Bestimmung von Flugrouten erfor-
dert, wie oben dargelegt, gerade keine parzellenscharfe Ermittlung der abwagungser-
heblichen Belange. Hier besteht jedoch die Besonderheit, dass das Gebiet in Richtung
des Punktes TABUM erheblich ansteigt, ndmlich von dem Flughafenniveau (ca. 110 m
NN) {}ber den Stadtteil Eppenhain {(ca. 420 m} und Glashdtten (ca. 450 m) bis hin zu
einer Héhenlage von ca. 640 m (Cberreifenberg). Vergleicht man den tatséchlichen
Verlauf des Gelandes mit der Steiggradiente bei einem Steigwinke! von 3,3 %, der zwar
haufig Ubertroffen wird, aber der Planung zu Grunde liegt (vg!. Bl. 64 des von der DFS
vorgelegten Ordners), wird die Larmminderung infolge des Zuwachses an Flughdhe
durch den Anstieg des Geldndes neutralisiert oder zumindest erheblich relativiert. Die
effektive Flughthe Uber Grund darf hier nicht unberiicksichtigt bieiben. Denn im Gegen-

satz zu anderen Parametern, die die Larmwerie weniger stark beeinflussen (z. B. die
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Zahl der Flugbewegungen), wirkt sich die Entfernung zwischen der Larmguelle und dem
Immissionsort unmittelbar und erheblich auf das MaR der Betroffenheit aus. Selbst bei
einer Flughéhe von ca. 1.500 m iiber Grund macht eine Héhendifferenz von bis zu

500 m einen nicht zu vernachldssigenden Faktor aus. Das gitt umso mehr, als die Flug-
h&he nach der eigenen Einschatzung der Beklagten ein fur die Festlegung der Flug-
route bedeutsames Kriteritm darstellt {vgl. S. 7 f. des Schriftsatzes vom 25. Juli 2001,
Bl. 49 der Akten),

Die grundsatzliche Abwagungserheblichkeit derartiger topographischer Bedingungen
hat die Beklagte auch zwischenzeitlich selbst anerkannt, indem sie ihr Bewertungssys-
tem NIROS um diesen Aspekt erweitert hat. Bei Erlass der 13. AndVO und der

212. DVO-LuftVO ist dieser Aspekt nicht fir den Senat erkennbar beriicksichtigt wor-

den.

Entgegen dem Vorbringen der Beklagten sind die topographischen Verhalinisse im
Untersuchungsraum auch nicht im Zusammenhang mit der Prufung der zuldssigen Min-
destflughéhe in ausreichendem Umfang in den Entscheidungsprozess eingeflossen. Es
ist zwar richtig, dass mit der Einhaltung der Mindestilughéhe (ber und neben den Ge-
landeerhebungen und sonstigen Hindernissen im Luftraum auch Larmschutzbelange
beriicksichtigt werden (vgl. §§ 6 Abs. 1i. V. m. 36 LuftvV(Q). Damit wird aber noch nicht
den Anforderungen des Abwagungsgebots ausreichend Rechnung getragen. Denn die-
ses Rechts- und Gerechtigkeitsprinzip ist nicht nur auf die Einhaltung von Mindeststan-
dards gerichtet, sondern zielt auf eine Optimierung dieser Belange, was eine intensivere
Auseinandersetzung als im Rahmen der Priifung der zulassigen Mindestflughdhe vor-
aussetzt. Gerade durch die Festlegung der Flugverfahren unter Bertucksichtigung der
Larmschutzbelange werden die einzelnen Luftfahrzeugfiihrer in die Lage versetzt, dem

Larmminimierungsgebot des § 6 Abs. 1 LuftvO gerecht zu werden.

Der somif festzustellende Abwagungsfehier ist auch kausal fir das Abwagungsergeb-
nis. Es besteht die konkrete Mdglichkeit einer Routenfilhrung, die sich als insgesamt
schonendere Alternative darstellen kdnnte. In Betracht kommen insoweit die von den
Klagern dargelegten Alternativen, die unter Beibehaitung oder jedenfalls unter grund-
satzlicher Beibehaltung des Anflugpunktes ETARU eine leichte Verschiebung des Ab-
flugpunktes TABUM in westlicher Richtung erfordern. Dass ein soicher Spielraum, wenn

auch in geringem Umfang, besteht, haben die Vertreter der Beklagten in der mindii-
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chen Verhandlung eingerdumt. Hinzu kommt, dass die Routenfilhrung bis zum Weg-
punkt TABUM schon jetzt variabel ist und insowett ein weiterer Spielraum fur die Fest-
legung des Hauptverkehrsstroms {F-Route) zur Verflgung steht. Diese Alternativen
sind von den Klagerinnen des Parallelverfahrens 2 A 1062/01 schon frihzeitig und

ausfihdich dargelegt worden.

Der Senat verkennt nicht, dass eine derartige Routenverschiebung auf den ersten Blick
keine Verbesserung der Larmsituation insgesamt verspricht, weil dieser Bereich wohl
dichter besiedelt ist als der jetzt betroffene. Auf der anderen Seite konnte hier die Inten-
sitat der Betroffenheit infolge grélerer Flughdhen deutlich reduziert werden und unter
Umstanden zu einer anderen Gesamtbilanz fUhren. Deshalb lasst sich diese Alternative
nach derzeitigem Erkenntnisstand des Senats nicht ohine nahere Pritfung aus dem
Kreis der potentiell vorzugswiirdigen Varianten ausklammern. Die Anforderungen des
Abwagungsgebots gebieten es daher, dass die Beklagte die Festsetzung der auf kur-
zem Weg via TABUM fUhrenden Abflugverfahren unter Berlicksichtigung der tatsachli-
chen FlughShen liber Grund und im Hinblick auf die dargelegten und eventuellen weite-
ren Planungsalternativen, soweit sie nicht aus sachlichen Gruﬁden von vornherein aus-

scheiden, Uberpriift.

Eine soiche Uberpriifung liegt bisher nicht vor. Das LBA hat auch im Zusammenhang
mit der Bestatigung der Routen durch Erlass der 212. DVO-LuftvO keine flir den Senat
erkennbare neue Abwagung unter Berlcksichtigung der spezifischen topographischen
Bedingungen vorgenommen. Die Beklagte tragt zwar vor, ein Vergleich der TABUM-
Routen mit der fritheren TAU-Route habe auch in Bezug auf die Flughdhe iiber Grund
keine signifikanten Unterschiede erbracht. Abgesehen davon, dass eine solche Unter-
suchung dem Gericht nicht nachvollziehbar vorliegt, klart sie auch nicht die Fragen, die
nach den oben dargelegten Grundsétzen hier durch das Abwagungsgebot aufgeworfen

werden.

Somit sind die im Tenor bezeichneten Flugverfahren wegen VerstoRes gegen das Ab-
wagungsgebot rechiswidrig. Sie verletzen die Klager auch in ihren Rechten, namlich in
ihrem subjektiven Recht auf gerechte Abwagung ihrer Larmschutzbelange. Diese Fest-
stellung hat zwar grundsatzlich die rechtliche Konsequenz, dass die Flugverfahren nach
Rechtskraft des Urteils nicht mehr verwendet werden dirfen, Da hier die gerichtliche

Entscheidung zumindest teilweise auf eine Normenkontrolle hinaus lauft und in ihren
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Auswirkungen weit Uber die Bereiche der klagerischen Anwesen hinaus reicht, hat der
Senat mégliche Eingriffe in andere Rechtsglter zu beachten. Um zu verhindern, dass
infolge einer spontanen Umverteilung der Flugbewegungen andere Bereiche, die schon
jetit bis an die Grenze der Zumutbarkeit betroffen sind, einer Mehrbelastung durch Ver-
kehrslarm ausgesetzt werden oder gar die Sicherheit des Flugverkehrs beeintrachtigt
wird, kann der Senat dem Feststellungsbegehren der Klager, soweit sich daraus die
Konsequenz der Nichtanwendbarkeit der Flugverfahren ergibt, nur mit der Matgabe
stattgeben, dass die Klager die Larmbelastung trotz eines Planungsfehlers fiir einen
Ubergangszeitraum von drei Monaten hinzunehmen haben. Bei der Bemessung der
Ubergangsfrist hat sich der Senat an der Regelung des § 27a Abs. 2 Satz 2 LuftvVO ori-
entiert. '

Die weitergehenden Antrige der Klager sind nicht begriindet. Der oben dargelegte Pla-
nungsfehler ergreift nicht diejenigen Flugverfahren, die auf langem Weg nach TABUM
flhren (N- und S-Routen). Das foigt schon aus der relativ geringen Belegung dieser
Routen. Nach den von der Beklagten vorgelegten Flugbewegungszahlen (vgl. Anlage 3
zu dem Schriftsatz der Beklagten vomn 20. Dezember 2002 in dem Verfahren 2 A
1062/01 - Bl. 1049 ff. der Akten -, die mit richterlicher Verfiigung vom 30. Dezember
2002 zum Gegenstand des vorliegenden Verfahrens gemacht worden ist - Bl. 542. der
Akten) sind die N- und S-Routen in den Monaten Juli, August und September 2002 bei
Westbetrieb durchschnittlich funfmal am Tag und einmal in der Nacht genutzt worden.
Diese Zahlen rechtfertigen insbesondere in Relation zu der Belegung der F-, G- und J-
Routen mit durchschnittlich 160 Flagen in 24 Stunden die Schlussfolgerung, dass die
kliagerischen Anwesen durch die N- und S-Routen keiner abwagungserheblichen Larm-
belastung ausgesetzt sind. Dartiber hinaus asst sich schon aus der Linienfihrung der
N-Route selbst ableiten, dass dieses Flugverfahren fir schwere Flugzeuge mit relativ
geringem Steigvermégen bestimmt ist und sicherstellt, dass diese Flugzeuge, wenn sie
die Anwesen der Klager iiberfliegen, eine méglichst grofie Hohe erreicht haben. Damit
ist flir den Senat auch ohne ausdriickliche Begriindung oder Erlauterung der sie fest-
setzenden Rechtsverordnungen ersichtlich, dass diese Flugverfahren zumindest auch
den Larmschutzinteressen der Bewchner der hier betroffenen Gebiete zu dienen be-

stimmt sind.

Entsprechendes gilt fir die S-Routen, die von der Startbahn 18 zun&chst nach Siden
und dann in einer grolRen Rechtskurve nach TABUM geflihrt werden. Hier kommt hinzu,
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dass diese auf den ersten Blick ungewdhnliche Startrichtung fiir Flugzeuge, die Ziele im
Norden des Flughafens anstreben, nach den Ertduterungen der Beklagten meteorologi-
sche Grunde hat. Bei einer erheblichen Beeintrachtigung der Sicht wird die Kapazitat
der Parallelbahnen durch die landenden Flugzeuge ausgeschdépit, so dass die starten-
den Flugzeuge zu einem erheblichen Teil Uber die Startbahn 18 "umgeleitet” werden
mussen. Das wird durch die Belegungszahlen bestatigt, die an wenigen Tagen eine
sehr hohe Frequenz der S-Routen ausweisen. Schlietlich stellen die N-, S-und T-
Routen einerseits und die F-, G- und J-Routen andererseits in rechtlicher und tatsachli-
cher Hinsicht sefbstandige Flugverfahren dar, so dass der Abwagungsfehier bei der
Festlegung der F-, G- und J-Routen nicht zwangslaufig die auf langem Weg nach TA-

BUM fuhrenden Routen ergreift. Daher ist die Klage insoweit abzuweisen.

Bei der nach allem gebotenen Uberprifung der beanstandeten Flugrouten ist Folgen-

des zu beachten:

Grinde, die einer Ausweisung von Abflugverfanren (ber den hier streitigen Bereichen
grundséatzlich oder dauerhaft entgegenstehen, sind weder vonden Klagern vorgetragen
noch sonst ersichtlich. Entgegen der Auffagsung der Klager kennt die Rechtsordnung
keinen Grundsatz des Vertrauens- oder Bestandsschutzes oder einen sonstigen Pla-
nungsgrundsatz, der es verbietet oder auch nur von bestimmten, strikten Vorausset-
zungen abhangig macht, dass ein durch Verkehrslarm nicht oder kaum belastetes Ge-
biet keinen Immissionen durch neue Verkehrsanlagen, Flugverfahren oder ahnlichen
Belastungen ausgesetzt werden darf. Insbesondere der Aspekt einer fehlenden Vorbe-
lastung kann und wird in aller Regel im Ralimen einer planerischen Abwagung ein ge-
wichtiger Belang sein, aber er ist nur ein Aspekt unter vielen fiir und gegen den Plan
streitender Interessen. Der wesentliche Inhalt der Planungserméchtigung besteht ge-
rade darin, einzelne Belange je nach dem Gewicht der gegenlaufigen Interessen (ber-
winden zu kénnen. Eine dem Planungsermessen vorgreifende strikte Bindung an be-
stimmte Regeln misste gesetzlich vorgeschrieben sein. Ein derartiger Rechtsgrundsatz
lasst sich weder den Vorschriften des Luftverkehrsrechts noch sonstigen Rechtsnormen

entnehmen.

tm Ubrigen trifft der Einwand der Klager des Fehlens jeglicher Vorbelastung durch
Fluglarm auch nicht zu. Fir den Wohnort des Klagers zu 1. ergibt sich dies aus dem
Gutachten vom &. Juni 2001. Danach hat sich die Larmbelastung seit dem 19. April

2 A 1569701 - Ko



-23 -

2001 zwar deutlich erhéht, lag davor aber bei 42 dB (A) am Tag und 36 dB (A) in der
Nacht; einer ahnlichen Belastung ist der Ortsteil Oberreifenberg jetzt ausgesetzt. Hin-
sichtlich der Klager zu 2. bis 4. folgt das aus dem Vorbringen der Klager selbst, deren
Beistand in der mindlichen Verhandlung dargelegt hat, dass ein erheblicher Anteil der
auf der friheren Abflugroute in Richtung TAU geleiteten Flugzeuge diese Route auf-
grund einzelner Flugverkehrskontrolifreigaben schon frihzeitig in nordéstlicher Richtung
verlassen habe mit der Folge, dass auch der Hochtaunus éiner zwar geringen, aber

doch vorhandenen, breit gestreuten Larmbelastung ausgesetzt war.

Ahniiche Erwagungen gelten fir den Aspekt des Wertverlustes. Der Senat verkennt
nicht, dass die Festlegung neuer Flugrouten spiirbare Auswirkungen auf den Wert der
betroffenen immobilien nach sich ziehen kann. Dieser Aspekt steht der Ausweisung
einer Flugroute nicht grundsatzlich entgegen. Er ist zum einen mit jeder neuen oder
starkeren Belastung einer Flugroute verbunden. Zum anderen sind Wertschwankungen,
wie sie auch durch viele andere Veranderungen ausgelést werden kénnen, stets mit
dem Eigentum verbunden. Wirtschaftliche Nachteile infolge einer im Ubrigen rechtma-
Rigen Abwagung sind von den Betroffenen hinzunehmen. Es gibt keinen Rechtssatz
des Inhalts, dass staatliche Maltnahmen, die auf der Seite privater Betroffener mit
Grundstiickswertminderungen verbunden sind, unterbleiben oder entschadigt werden
missen (BVerwG, Beschluss vom 5. Marz 1999, NVwZ-RR 99, 556 <557>). Erst recht
kénnen sich die Klager nicht mit Erfolg auf wirtschaftliche Nachteile Dritter, namlich der

Fluggesellschaften berufen.

Die Klager kdnnen den streitigen Rechtsverordnungen Belange des Naturschutzes
nicht mit Erfolg entgegenhalten. Die Ausweisung von Naturschutz- und Landschafts-
schutzgebieten sowie andere naturschutzrechtliche Schutzkonzeptionen dienen allein
6ffentlichen Interessen, die von den daflr zustandigen staatlichen Behtrden wahrge-
nommen werden. Deshalb kbnnen weder private Grundstickseigentiimer, abgesehen
von dem hier nicht vorliegenden Fall einer Enteignung, noch Kommunen erfolgreich
geltend machen, eine sie ber{ihrende planerische Abwagung sei deshalb fehlerhaft, weil
Belange des Natur- oder Landschaftsschutzes nicht oder nicht ausreichend beriicksich-
tigt worden seien. Unbegrindet ist der in diesem Zusammenhang erhobene weitere
Einwand der Klager, durch die naturschutzrechtlichen Ausweisungen seien ihre
Grundstiicke aufgewertet worden und dieser Wertzuwachs konne ais abwagungserheb-

licher Belang der Ausweisung von Flugrouten entgegengehalten werden. Denn wenn
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mit dem Vollzug naturschitzender MaRnahmen einzelne Grundstlcke oder Wohnge-
biete oder Kommunen insgesamt aufgewertet werden sollten, handelt es sich um rein
tatsachliche Auswirkungen dieser Malnahmen - Rechtsreflexe -, aber nicht um norma-
tive Zielsetzungen, die eine gegeniber staatlichen Planungen abwehrfahige Rechtspo-

sition begrinden kénnen.

Auch Sicherheitsaspekte stehen den streitigen Flugrouten nicht entgegen. Der allge-
meine Hinweis auf Risiken des Luftverkehrs ist nicht geeignet, einen Planungsfehler
schliissig darzulegen. Das Vorbringen der Kl&ger zeigt keine konkreten, planungsbe-
dingten Sicherheitsrisiken auf. Das gilt insbesondere fir die Kreuzung von Routen, so-

weit - wie hier - die erforderliche H8henstaffelung eingehalten wird.

Die Klager kénnen den streitigen Rechtsverordnungen auch nicht erfolgreich entgegen-
halten, die Zah! der Flugbewegungen gehe weit Gber die genehmigte bzw. planfestge-
stellte Kapazitst hinaus. Wie bereits oben dargelegt, ist dem LBA schon aus kompe-
tenzrechtlichen Griinden versagt, durch die Festlegung von Flugrouten auf den Bestand
der Genehmigung oder Planfeststellung Einfluss zu nehmen. Die gesetzliche Zustan-
digkeit des LBA beschrankt sich auf die Regelung und Verteilung der tatsachlich anfal-
lenden An- und Abflige. |

Die Grundkonzeption, die den streitigen Flugverfahren zu Grunde liegt, ist entgegen
dem klagerischen Vorbringen planungsrechtlich nicht zu beanstanden. Insoweit besteht
Veranlassung, vorab klarzustellen, dass planerische Schritte nicht zwingend erforderlich
sein milssen. Eine Um- oder Neugestaltung der Luftverkehrswege geniigt planungs-
rechtlichen Anforderungen, wenn sie vernUnftig'enNeise geboten oder plausibel begrin-
det ist. Unter diesen Voraussetzungen ist flr den Senat angesichts der Zuwachsraten
im Luftverkehr ohne weiteres nachvollziehbar, in dem "unteren” Luftraum {iber dem
Flughafen Frankfurt am Main eine zweite Nord-Sud-Strecke einzurichten und zwischen
beiden Hauptstrecken mit Einbahnverkehr in Richtung Siden (L 603 und Z 738} eine
ebenfalls nur in stdlicher Richtung nutzbare Zubringerstrecke zu dem Flughafen
Frankfurt am Main (T 150) auszuweisen, zumal dadurch die Anflugrouten Gber die bis-
herigen drei anderen Einflugpunkte entlastet werden. Ebenfalls plausibel dargelegt hat
die Beklagte, dass hinsichtlich der genauen LLage des neuen Einflugpunktes ETARU
kein erheblicher Gestaltungsspielraum besteht, weil in westlicher Richtung der milita-
risch genutzte Bereich ED-R 204 (iber der Eifel) angrenzt, in dstlicher Richtung weitere
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Haupt- und Zubringerstrecken ausgewiesen sind sowie fir einfliegende Flugzeuge ein
Warteraum vorgehalten werden muss. Daraus folgt - ebenfalls nachvollziehbar - die
Notwendigkeit der Verlegung der bisherigen Abflugrouten. Eine Beibehaltung der alten
Abflugroute in Richtung TAU bei gleichzeitigem Anflug Uber ETARU (bei einer bloRen
Héhenstaffelung zwischen ein- und ausfliegenden Luftfahrzeugen} lehnt die Beklagte zu

Recht aus Sicherheitserwéagungen ab.

Aufgrund dieser planungsrechtlichen Grundkenzeption erscheint es nicht als abwa-
gungsfehlerhaft, den Flugverkehr von der bisherigen Abflugroute in Richtung TAU zum
grofiten Teil auf ein neues Abflugverfahren in nordéstlicher Richtung zu veriagern. Ent-
gegen dem Vorbringen der Klager erweist es sich nicht als Planungsfehier, dass sich
bei dieser Variante zwei Verkehrsstréme kreuzen. Es- mag sein, dass An- und Abflug-
routen mdglichst so aufgeteilt werden sollten, dass in einem Sektor entweder nur Ein-
oder nur Ausflige stattfinden. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine zwingende
gesetzliche Planvorgabe, sondern um ein Planungsziel im Sinne eines Planungsgrund-
satzes, Planungsleitsatzes oder Optimierungsgebots. Das bedeutet, dass diese Kon-
zeption nach Méglichkeit verwirklicht werden soll, aber nicht um jeden Preis durchge-
setzt werden muss. Angesichts der Belegung des Luftraums (iber dem Flughafen
Frankfurt am Main bestetit fir den Senat kein Anlass, an den Angaben der Beklagten
zu zweifeln, dass eine derartige Kreuzung von Verkehrsstromen nicht sinnvoll vermie-

den werden kann.

Im Ubrigen teilt der Senat die Einschatzung der Bekiagten, dass es sinnvoll ist, eine
solche Kreuzung im Nahbereich des Flughafens auszuweisen, weil sich die startenden
Flugzeuge ohnehin in noch relativ geringer Héhe befinden. Umgekehrt wird durch die
Vorgabe von Mindestflughdhen fir die startenden Fiugzeuge (3.500 bzw. 4.400 ft NN
an den beschriebenen Abdrehpunkten) sichergestellt, dass ein zigiger Aufstieg der
Flugzeuge nicht durch die Anflugroute verhindert wird. Denn die von ETARU kommen-
den Flugzeuge schwenken in diesem Bereich erst in den nérdlichen Gegenanflug ein
und kénnen einen Sinkfiug von 9.000 bis 10.000 ft auf 6.000 bis 7.000 ft einhalten.

Insgesamt stellt sich die Grundkonzeption der Beklagten als vom Gericht gut nachvoll-
ziehbare und plausible Losung der Planungsaufgabe dar. Das besagt noch nicht, dass
auch grofiraumig betrachtet schonendere Alternativen in Erwdgung zu ziehen sind. Die

Beklagte hatte bisher keine ausreichende Gelegenheit, sich mit allen Alternativvor-
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schlagen der Klager im Einzelnen auseinander zu setzen. Sie hat diese Varianten
grundsatzlich in Erwégung zu ziehen und auch im Detail zu pridfen, soweit sie nicht
schon nach einer Grobanalyse zu verwerfen sind. Insoweit gibt der Vortrag der Klager
Verantassung klarzustellen, dass ein Verzicht auf den Einflugpunkt ETARU nicht allein
mit der Erwagung zu rechtfertigen ist, die relativ geringe Zahl der (ber diesen Punkt
fuhrenden Anflige lasse sich auf andere Routen aufteilen. Insoweit wird auf die obigen
Darlegungen zur Frage der Abwagungserheblichkeit von Larmschutzbelangen unter-
halb der Zumutbarkeitsschwelle verwiesen. I Ermessen des LBA liegt es, wie oben
dargelegt, auch, ob es grundsétzlich eine Planungsvariante verwirklicht, die auf eine
Aufteilung des L.&rms in Zeitabschnitten (Neoise Sharing) hinauslauft.

Allerdings drdngt sich aus der Sicht des Gerichts eine wéitere Planungsalternative auf,
die auch in dem Parallelverfahren 2 A 1062/01 angesprochen worden ist. Hierbei han-
delt es sich um eine Modifizierung der festgesetzten Verfahren in der Weise, dass im |
spateren Verauf der Routen eine oder mehrere weitere Mindestflugh$hen vorgegeben
werden. Der Senat verkennt nicht, dass einer derartigen Abanderung der ausgewiese-
nen Routen Grenzen durch die internationalen Flugregeln (ICAQ) gesetzt sind, es ist
aber derzeit auch nicht erkennbar, dass diese Maglichkeiten - ggf. unter teilweiser Zu-
rickstellung der gegenlaufigen Interessen der Flugzeugfihrer und Fluggesellschaften -
in einem zumutbaren Umfang ausgeschoépft sind. Dadurch kénnte nach sehr summari-
scher Einschatzung eine wohi spirbare Entlastung der wenig vorbelasteten Bereiche, in

dem die Klager zu 2. bis 4. wohnen, erreicht werden.

Hinsichtlich der Ermittli.mgstiefe - auch bei der Priifung von Alternativen - wurde be-
reits oben ausgefihrt, dass angesichts der Eigenart der Entscheidung (ber die Flug-
routenfestsetzung eine generalisierende und mehr vergleichende Betrachtung ausrei-
chend ist. Das Bundesverwaitungsgericht (Urteil vom 28. Juni 2000, a. a. O., S. 3586)
hat entschieden, dass das Verfahren nach dem System NIROS bei Einhaltung be-
stimmter Voraussetzungen nicht zu beanstanden sei. Erganzend ist hier auszufiihren,
dass diese Anforderuhgen nicht Gberinterpretiert werden dirfen. Auch bei der Festle-
gung der Vergleichsmalistabe steht der Beklagten ein Gestaltu ngsspielraurﬁ offen, der
gerichtlich nur eingeschrankt tberprisfbar ist. Allerdings miissen die Malstabe der Be-
wertung - etwa die Gewichtung zwischen dem Maf der Larmbetroffenheit und der Zahl
der Betroffenen - erkennbar und die wesentlichen tatsachlichen Voraussetzungen.

- etwa die wesentlichen Eingabedaten - nachvollziehbar sein.
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Die Klager machen schliellich geltend, die angefochtenen Fiugverfahren seien auch
deshalb zu beanstanden, weil eine erhebliche Zahl der Flugzeuge den Punkt TABUM
nicht auf dem vorgesehenen Verlauf der Routen, aiso in einer groften Rechtskurve,
sondern - in der Regel aufgrund von einzelnen Flugverkehrskontrollfreigaben - auf di-
rektem Weg erreiche (sog. "Directs™). Dadurch trete eine zusatzliche Larmbelastung
auf, die das LBA bei der Festsetzung der Flugrouten nicht hinreichend berticksichtigt
habe.

Dieser Vortrag ist nicht schliissig. Gegenstand der gerichtlichen Kontrolle imn vorliegen-
den Rechtsstreit sind die vom LBA durch Rechtsverordnung festgesetzten Flugverfah-
ren, nicht aber die tatsachlichen Flugverhaltensweisen der Flugzeugfihrer und auch
nicht die Flugverkehrskontrollfreigaben der Fluglotseh, soweit sie von den veroffent-
Ii-chten Flugverfahren abweichen. Richtig ist allerdings, dass das LBA bei der Auswei-
sung einer Flugroute eine gewisse Bandbreite zu berlicksichtigen hat, innerhalb der
sich die Fluglinien in Anwendung des Flugverfahrens - z. B. aufgrund unterschiedlicher
meteorologischer Bedingungen - bewegen konnen. Diese Korridore oder, wie sie das
Bundesverwaltungsgericht bezeichnet, Flugerwartungsgebiete sind Gegenstand des
jeweiligen Flugverfahrens. Diese Streuung innerhalb der Flugroute ist nach den Er-
kenntnissen des Senats aufgrund der neueren Navigationstechnik stark steuerbar. Bei
entsprechender Definition des Verfahrens und entsprechender Umsetzung durch die
Fluglotsen kann, wenn es vom Verordnungsgeber erwiinscht und vorgeschrieben ist,
eine starke Bindelung der Fluglinien erreicht werden {wie z. B. die Abflugrouten in siid-
licher Richtung belegen). Eine gewisse Streuung der Fluglinie mit entsprechender Auf-
facherung und Verteilung der Larmbelastung kann aber auch gewallt sein. Davon ist
hier grundsatzlich auszugehen, weil das LBA fiir die Routen via TABUM neben dem
festen auch variable Abdrehpunkte festgesetzt hat. In diesem Falle ist die gesamte
Bandbreite Gegenstand des Flugverfahrens und muss deshatb auch Bestandteil der
behordlichen Abwagung sowie der gerichtlichen Kontrolle sein. In diesem Rahmen las-
sen die hier streitigen Flugverfahren auch eine gewisse Streuung der Fluglinien gstlich
der Hauptroute (F-Route) zu; insoweit kann ein geringer Anteil der "Directs" den ange-

fochtenen Flugverfahren zuzuordnen sein.

Nach dem Vorbringen der Klager insbesondere in der mindlichen Yerhandlung betrifit
ihr Einwand jedoch in erster Linie digjenigen Flugbewegungen, die aufgrund von Ein-
zelfreigaben Ostlich des Raumes stattfinden, der durch die zugelassenen Flugverfahren
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(einschliellich deren Korridore) abgedeckt wird. Diese Flugbewegungen berlhren, wie
oben dargelegt, nicht die RechtmaBigkeit der Flugverfahren; sie sind allerdings von den
Fluglarmmessungen erfasst und deshalb in die Beurtetlung der Larmschutzbelange der
Klager eingeflossen. Obwohl diese "Directs” nicht Gegenstand der gerichtlichen Pri-
fung im vorliegenden Verfahren sind, weist der Senat zur Vermeidung weiterer Streitig-
keiten auf Folgendes hin: Die DFS erméachtigt nach ihren Angaben in der miindlichen

~ Verhandlung ihre Fluglotsen, Flugverkehrskontrollfreigaben auflerhalb der "verdffent-
lichten" Verfahren zu erteilen, wenn die Flugbewegungen oberhalb des "larmrelevanten
Héhenbereichs™ stattfinden; diese Grenze zieht sie bei 5.000 ft am Tag und 8.000 ft in
der Nacht (jeweils (iber Grund). Diese Verwaltungspraxis - die Fluglotsen nehmen ho-
heitliche Funktionen war - deckt sich im Wesentlichen mit der von der Geschiftslettung
der DFS herausgegebenen Dienstanweisung an ihre Fluglotsen (vgl. Ziffern 3.2.1 und
3.2.2 der "Richtlinie Fluglarmminderung"). Wenn sich, woflir hier einige Flugspurauf-
zeichnungen sprechen, Flugbewegungen aufgrund von Einzelfreigaben derart haufen
oder gar bindeln, dass neben den durch Rechtsverordnung zugelassenen Flugverfah-
ren weitere Flugrouten - faktische Flugrouten - entstehen, wirft das Rechtsfragen in
zweifacher Hinsicht auf: Zunachst kann sich daraus ein Handlungsbedarf fir das LBA
ergeben. Die Existenz einer faktischen Flugroute indiziert ein Verkehrsbedurfnis. Die
Einzelfreigabe versetzt den Flugzeugfi]hrér in die Lage, den Wegpunkt TABUM még-
tichst schnell zu erreichen. Neben dem Vorteil fir das Luftfahrtunternehmen durch Zeit-
gewinn und Einsparung von Kraftstoff wirkt sich das auch fiir die DFS vorteilhaft aus,
weil sich die Zeitspanne der einzelnen Flugverkehrskontrolle verkirzt. Stehen diesen
flug- und flugsicherungstechnischen Interessen keine Larmschutzbelange entgegen,
kann die faktische Flugroute fir das LBA Anlass sein, ein entsprechendes Flugverfah-
ren durch Rechtsverordnung auszuweisen, d. h. mit anderen Worten die faktische Flug-

route zu legalisieren.

Wenn dagegen eine Erweiterung der zugelassenen Flugrouten in Richtung Osten aus
der Sicht des LBA nicht interessengerecht ist, unterliegt die Praxis der DFS nicht uner-
heblichen rechtlichen Bedenken. Diese resultieren in formeller Hinsicht daraus, dass die
Flugiotsen bei der Vergabe der einzelnen Flugverkehrskontrollfreigaben an die gesetzli-
chen Bestimmungen, aiso auch an die durch Rechtsverordnung festgesetzten Flugver-
fahren gebunden sind. Der Senat verkennt nicht, dass die Ausweisung von Flugrouten

als ein standardisiertes Verfahren an lbliche Bedingungen ankniipft, so dass die Flug-
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lotsen bei besonderen - z. B. meteorologischen - Situationen oder gar bei Gefahren fur
die Sicherheit des Luftverkehrs in der Lage sein missen, individuelle Flugwege zu
bestimmen. Eine davon unabhéangige generelle Erméchtigung, von zugelassenen Flug-
verfahren abzuweichen, I8sst sich auch nicht aus der Erwagung herleiten, dass der ge-
samte Luftraum grundsétzlich allen Luftfahrzeugen offen steht. Denn wenn das LBA
aufgrund einer gesetzlichen Ermachtigung bestimmte Flugrouten fur den Weg von dem
Flughafen bis zu dem Punkt TABUM festlegt, kommt darin auch der Wille zum Aus-
druck, dass - soweit keine Ausnahmen vorgesehen sind - in diesem Bereich keine an-

deren als die zugelassenen Flugverfahren genutzt werden sollen.

In materieller Hinsicht bestehen Bedenken, den Hohenbereich Gber 5.000 ft GND am
Tag generell als nicht larmrelevant zu betrachten. Gerade im vorliegenden Verfahren
hat sich gezeigt, dass auch von dem Flugverkehr oberhalb dieser Schwelle Larmbesin-
trachtigungen ausgehen kénnen, die zwar nicht als unzumutbar (im Sinne einer erhebli-
chen Storung), wohl aber als abwagungsrelevant anzusehen sind und moglichst ver-
mieden werden sollen (vgl. die Kritik von Berkemann, ZUR 2002, 202 <205>).

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 155 Abs. 1 Satz 1, 154 Abs. 3 und 162 Abs. 3
VwGO.

Die Vollstreckbarkeitserklarung foigt aus § 167 VwGO i. V. m. §§ 708 Nr. 11 und 711
ZPO.

Griinde fUr eine Zulassung der Revision nach § 132 Abs. 2 VwGO liegen nicht vor.

2 A 156801 - Ko



-30 -

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde innerhalb eines Monats nach
Zustellung dieser Entscheidung angefochten werden, Die Beschwerde ist beim

Hessischen Verwaltungsgerichtshof
Briider-Grimm-Platz 1

34117 Kassel

durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im
Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befihigung zum Richteramt einzulegen; ju-
ristische Personen des 6ffentlichen Rechts und Behtrden kénnen sich auch durch Be-
amte oder Angestellte mit Befahigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im héheren
Dienst, Gebietskdrperschaften auch durch Beamte oder Angestellte mit Befahigung
zum Richteramt der zustandigen Aufsichtsbehérde oder des jeweiligen kommunalen
Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehdren, vertreten lassen. Die
Beschwerde muss die Entscheidung bezeichnen, die angefochten werden soll.

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entschei-
dung zu begrunden. Die Begriindung ist bei dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof
einzureichen. In der Begriindung muss entweder

- die grundsatzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt werden
oder

- die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der
obersten Gerichtshéfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts bezeich-
net werden, wenn geltend gemacht wird, von ihr werde in der in dem vorliegenden
Verfahren ergangenen Entscheidung abgewichen und die Entscheidung beruhe auf
dieser Abweichung,

oder

- ein Verfahrensmangel bezeichnet werden, auf dem die Entscheidung beruhen
kann.

Habbe Hassenpflug Dr. Zysk

Pabst Dr. Rudolph
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